
  10.01.2019 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Gericht 

AUSL 

Rechtssatznummer 

RS0134488 

Entscheidungsdatum 

10.01.2019 

Geschäftszahl 

Bsw12879/09 

Norm 

MRK Art14 

Rechtssatz 

Die Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse von weiblichen Häftlingen, insbesondere im 
Zusammenhang mit der Mutterschaft, ist nicht als diskriminierend anzusehen, wenn sie auf die 
Gewährleistung einer substantiellen Gleichheit der Geschlechter abzielt und eine angemessene 
Verhältnismäßigkeit zwischen den eingesetzten Mitteln und dem angestrebten Ziel besteht. 

Entscheidungstexte 

TE AUSL 2019-01-10 Bsw 12879/09 

Ecis gg Lettland (T1) 

Ungleichbehandlungen zwischen Strafgefangenen aufgrund des Geschlechts können nicht mit der 
Behauptung einer generell höheren Gefährlichkeit männlicher Gefangener gerechtfertigt werden. (T2) 
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